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GEWALT GEGEN FRAUEN

Von Catcalling bis Femizid 
Gewalt gegen Frauen als gesellschaftliches und rechtliches 
Problem 

Fredericke Leuschner & Barbara Horten 
Der Beitrag versteht Gewalt gegen Frauen als Ausdruck struktureller Ungleich-
heit und Teil eines Gewaltkontinuums, das von Alltagssexismus bis zu Femiziden 
reicht. Neben der Darstellung der Gewaltdelikte gegen Frauen in der Polizeilichen 
Kriminalstatistik (PKS) wird der Einfluss rechtlicher Reformen - insbesondere im 
Sexualstrafrecht - und gesellschaftlicher Reaktionen wie dem Anzeigeverhalten 
auf die Hellfelddaten untersucht. 

Einleitung und theoretischer 
Hintergrund

Gewalt gegen Frauen zeigt sich 
nicht nur in spektakulären Einzeltaten 
schwerster Gewalt, sondern äußert 
sich in vielfältigen Formen. Die ver-
schiedenen Arten sind nicht als von-
einander losgelöste Einzelfälle zu ver-
stehen, sondern bilden ein Kontinuum. 
Von geschlechtsspezifischer Gewalt 
wird gesprochen, wenn sie aufgrund 
der Geschlechtszugehörigkeit verübt 
wird oder Frauen überproportional 
betrifft (Europarat, 2011, S. 5). Sie ist 
„Ausdruck historisch gewachsener un-
gleicher Machtverhältnisse zwischen 
Frauen und Männern (…), die zur Be-
herrschung und Diskriminierung der 
Frau durch den Mann und zur Verhin-
derung der vollständigen Gleichstel-
lung der Frau geführt haben“ (Europa-
rat, 2011, S. 3). 

Ein öffentliches Bewusstsein für 
diese Machtasymmetrien und deren 
gewaltförmigen Auswirkungen auf 
Frauen entwickelte sich erstmals ins-
besondere im Zuge der Frauenbewe-
gung, beginnend in den 1960er Jahren. 
Im Rahmen des politischen Leitsatzes 
„Das Private ist politisch“ wurden vor-
mals tabuisierte Themen wie häusliche 
und sexualisierte Gewalt gegen Frauen 
erstmals in die öffentliche Debatte ein-
gebracht (Wagner, 2018). Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden viele Gewalttaten 
im sozialen Nahraum nicht angezeigt, 
und selbst im Falle einer Anzeige blieb 
staatliches Eingreifen häufig aus (Wag-
ner, 2018). In den letzten zwei Jahr-
zehnten nahm die gesellschaftliche, 

politische und wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit geschlechtsspezi-
fischer Gewalt stark zu, was sich bspw. 
in der Istanbul-Konvention (2011), der 
Reform von § 177 StGB (2016) und der 
#MeToo-Debatte (seit 2017) äußerte. 

Der vorliegende Beitrag analysiert 
die verschiedenen Gewaltformen im 
Rahmen des Kontinuums und stellt ge-
sellschaftliche und rechtliche Reaktio-
nen dar.

Gewaltformen und Straftatbe-
stände 

Gewalt gegen Frauen existiert in 
vielfältigen Formen, die ineinander 
übergehen oder nebeneinander beste-
hen. In der Wissenschaft wird Gewalt 
gegen Frauen nicht isoliert in einzel-
nen Taten betrachtet, sondern wird als 
miteinander verbundene Ausdrucks-
form patriarchaler Machtverhältnisse 
begriffen. Kelly (1987) prägte in den 
1980er Jahren das Konzept des Gewalt-
kontinuums, in dem Gewalt als Teil ei-
nes strukturellen Systems gilt, das 
Frauen in allen Lebensbereichen be-
nachteiligt. Darunter fallen nicht nur 
massive physische Gewalttaten, son-
dern auch alltägliche Abwertungen, 
die Ungleichheit normalisieren (Kava-
naugh, 2013, S. 21). Entsprechend sind 
nicht alle Gewaltformen strafrecht-
lich relevant (Kavanaugh, 2013), prä-
gen aber durch ständige Präsenz das 
Sicherheitsgefühl von Frauen und be-
günstigen schwere Gewalttaten.

Im unteren Bereich des Gewaltkonti-
nuums finden sich bspw. Catcalling so-
wie Kommentare und Belästigungen 

im digitalen Raum, die Frauen auf ihre 
Geschlechtsidentität reduzieren. Cat-
calling umfasst nicht-körperliche For-
men sexueller Belästigung im öffentli-
chen Raum wie z.B. Pfeifen, Kusslaute, 
aufdringliche Blicke, Kommentare und 
sexualisierte Äußerungen (Gräber & 
Horten, 2021). Eine einheitliche und 
rechtlich verbindliche Definition des 
Begriffs existiert bislang nicht. Nach 
aktueller Rechtslage stellen diese 
Handlungen in Deutschland – anders 
als in anderen europäischen Ländern 
wie Belgien, den Niederlanden, Por-
tugal und Frankreich (Schmidt, 2020) 
– weder einen eigenständigen Straf-
tatbestand noch eine Ordnungswid-
rigkeit dar.1 In Ausnahmefällen kann 
eine strafrechtliche Verfolgung auf Ba-
sis des Beleidigungsparagrafen (§ 185 
StGB) möglich sein, sofern das dort ge-
schützte Rechtsgut der persönlichen 
Ehre verletzt wurde (Goede et al., 
2022). Eine weitere Form von Gewalt 
gegen Frauen ist das „Upskirting“. Dar-
unter ist das heimliche Fotografieren 
unter Röcke oder Kleider, oft mit an-
schließender Verbreitung (Berghäuser, 
2019), zu verstehen. Es wird seit 2021 
in § 184k StGB unter Strafe gestellt. 
Neben sexueller Befriedigung sind 
Machtmissbrauch und gezielte Demü-
tigung die Motive (Berghäuser, 2019).2

Digitale Gewalt beschreibt als Sam-
melbegriff eine Vielzahl unterschied-
licher abwertender, verhetzender 
oder auf Einschüchterung abzielen-
der Handlungen im digitalen Raum, die 
sich gegen bestimmte Personen oder 
Personengruppen richten (HateAid et 
al., 2025). Neben sprachlichen Äuße-
rungen (sog. Hate Speech) fallen auch 
unter diese Definition bspw. die nicht 
einvernehmliche Zusendung sexuali-
sierter Bilder (z.B. Dickpicks), das un-
autorisierte Weiterleiten von kompro-
mittierendem Bild- oder Videomaterial 
ohne das Einverständnis der Person 
bzw. die Androhung, entsprechendes 
Datenmaterial zu verbreiten (Sharege-
walt, Horten et al. 2024) sowie die Ver-
öffentlichung personenbezogener Da-

1	  Auch in Deutschland gibt es zivilgesellschaftliche und juristische Bestrebungen, verbale und andere nicht-körperliche Belästigungsformen gesetzlich zu sanktionieren 
(DJB, 2021).

2	  Eine bundesweite gesetzliche Regelung zur strafrechtlichen Ahndung von anderen sexuell motivierten Aufnahmen wird in Politik und Medien diskutiert. Eine entspre-
chende Petition wurde bereits eingereicht.
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ten wie der Adresse (sog. Doxing) (Das 
NETZZ et al., 2024). Auch diese Phäno-
mene sind nicht alle strafrechtlich re-
levant. Je nach konkreter Ausprägung 
des Phänomens kommt eine Strafbar-
keit als Beleidigungsdelikt (§§ 185 ff. 
StGB), Bedrohung (§ 241 StGB), Nöti-
gung (§ 240 StGB), Nachstellung bzw. 
Stalking (§ 238 StGB) oder aber als Se-
xualdelikt (§§ 176 ff. StGB) in Betracht 
(DJB, 2019). 

Eine andere Form der Gewalt ge-
gen Frauen ist bspw. sexuelle Belästi-
gung. Nach dem deutschen Strafge-
setzbuch ist eine sexuelle Belästigung 
zwingend mit körperlichen Berührun-
gen verbunden (§ 184i StGB), während 
verbale oder gestische Formen nicht 
darunter erfasst werden. 

Gewalt in Paarbeziehungen oder 
auch sexuelle Übergriffe, sexuelle Nö-
tigungen und Vergewaltigung stellen 
weitere, schwere Formen von Gewalt 
gegen Frauen dar. Gewalt in Paarbe-
ziehungen (auch Häusliche Gewalt) 
umfasst psychische, physische, sexua-
lisierte, ökonomische sowie soziale Ge-
waltakte (Gerlach, 2013) und ist dabei 
regelmäßig kein einmaliges Ereignis in 
einer Beziehung. Aus strafrechtlicher 
Perspektive existiert kein eigenstän-
diger Straftatbestand für Partner-
schaftsgewalt. Die rechtliche Einord-
nung richtet sich vielmehr nach der 
konkreten Tathandlung. Zu den ein-
schlägigen Delikten zählen u.a. Körper-
verletzungsdelikte (§§ 223 ff. StGB), 
Sexualdelikte (§§ 177, 184i StGB), Be-
drohung (§ 241 StGB), Nachstellung 
(§ 238 StGB), Nötigung (§ 240 StGB) so-
wie Freiheitsberaubung (§ 239 StGB). 
Hinzu kommen weitere nicht straf-
rechtliche Gewalthandlungen, die in 
Paarbeziehungen stattfinden und ins-
besondere psychischer und ökonomi-
scher Natur sind. Wenn Frauen Gewalt 
erleben, wird diese – anders als bei 
Männern – häufig von aktuellen oder 
ehemaligen Beziehungspartner*innen 
verübt (BKA, 2024a, S. 14). Das häu-
figste registrierte Delikt im Partner-
schaftskontext ist die vorsätzliche ein-
fache Körperverletzung (59 %), danach 
folgen Bedrohung, Stalking, Nötigung 
(zusammen 25 %) und gefährliche Kör-
perverletzung (11 %) (BKA, 2024a, S. 
15). Bezeichnend für Gewalt in Paar-
beziehungen ist die geringe Anzeige-
bereitschaft der Betroffenen, da sie 
oftmals mit Scham und Angst besetzt 
ist. Dunkelfeldstudien gehen davon 
aus, dass lediglich 15 % bis 25 % der 

Gewalterfahrungen durch Partner*in-
nen zur Anzeige gebracht werden (Mül-
ler & Schröttle, 2004).

Sexuelle Übergriffe, sexuelle Nöti-
gungen und Vergewaltigung sind De-
likte, die sowohl im häuslichen Umfeld, 
als auch im öffentlichen Raum erfol-
gen können. Im Jahr 2016 wurde der 
§ 177 StGB reformiert. Neben der se-
xuellen Nötigung und Vergewaltigung, 
bei denen es sich um gewaltsam, durch 
Drohung oder durch Ausnutzung einer 
vulnerablen Lage durchgeführte oder 
erzwungene sexuelle Handlungen – 
im Fall von Vergewaltigungen mit dem 
Eindringen in den Körper verbunden 
– handelt, ist nun auch der sexuelle 
Übergriff strafbar. Bei diesem muss 
keine Gewalt oder Drohung angewen-
det werden, sondern die Vornahme ge-
gen den erkennbaren Willen einer Per-
son und solchen Situationen, in denen 
die Person keinen Willen bilden kann, 
überrascht wird oder andere Nachtei-
le bei Widerstand zu erwarten hat, ist 
bereits strafbar. 

Die schwerste Form von Gewalt ge-
gen Frauen sind Femizide. Dieser, mit 
der politischen Absicht der Sichtbar-
machung sozialer Missstände und zur 
Änderung gesellschaftlicher Struk-
turen (Russell, 2008; Russell & Van de 
Ven, 1990), benutzte Begriff umfasst 
die Tötung von Frauen aufgrund ihres 
Geschlechts (BKA, 2024b; UNODC, 2019; 
WHO, 2012; Russell, 2008)3. Demnach ist 
bei der Einordnung als Femizid die Mo-
tivation des Tötungsdeliktes von Be-
deutung (Russell, 2012, S. 27). Dazu 
zählen u.a. die Tötung der (Ex-) Intim-

partnerin, sexualisierte Tötungen, „Eh-
renmorde“ und Tötungen im Zusam-
menhang mit Abtreibungen oder im 
Kontext von Genitalverstümmelung 
(Leuschner & Rausch, 2022, S. 25). Die 
häufigste Form ist die Tötung im Part-
nerschaftskontext, die weltweit und in 
Deutschland überwiegend Frauen be-
trifft (Leuschner & Rausch, 2022, S. 25). 
Anders als in einigen Ländern exis-
tiert in Deutschland dazu kein eigener 
Straftatbestand (Leuschner & Rausch, 
2022, S. 28ff.). Solche Taten werden in 
Deutschland nach allgemeinen straf-
rechtlichen Kategorien geahndet – 
etwa als Mord (§ 211 StGB), Totschlag 
(§ 212 StGB), als minder schwerer Fall 
des Totschlags (§ 213 StGB) oder als 
Körperverletzung mit Todesfolge 
(§ 227 StGB). Eine geschlechtsspezifi-
sche oder strukturelle Einordnung er-
folgt dabei rechtlich bislang nicht sys-
tematisch.

Gewalt gegen Frauen im Hell-
feld 

Im Hellfeld lassen sich Entwicklungs-
trends anhand der Daten der Polizei-
lichen Kriminalstatistik darstellen. Die 
Hellfeldstatistik erfasst alle der Polizei 
bekannt gewordenen strafrechtlichen 
Sachverhalte, die im jeweiligen Jahr in 
wesentlichen Zügen abgeschlossen an 
die Staatsanwaltschaft übermittelt 
wurden. Wie sich bereits in der vor-
angegangenen Darstellung zeigt, sind 
nicht alle dieser Taten nach dem deut-
schen Strafrecht strafbar, so dass kei-

3	  Nach der Definition des United Nations Office on Drugs and Crime handelt es sich um „gender related killings of women and girls“ (UNODC, 2019, S. 7), die der World Health 
Organisation nennt es „intentional murder of women because they are women“ (WHO, 2012, S. 1).

Abbildung 1: Weibliche Opfer von versuchter und vollendeter gefährlicher & schwerer Körperverletzung 
(§§ 224, 226, 231 StGB), Nötigung (§ 240 StGB), Bedrohung (§ 241 StGB) und Nachstellung (§ 238 StGB); Quel-
le: BKA, 2025.
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ne Hellfelddaten dafür vorliegen. Zu 
beachten ist bei einer solchen Daten-
grundlage außerdem, dass verschie-
dene Aspekte Einfluss auf die Ent-
wicklung der hier präsentierten Daten 
haben können, die im Zusammenhang 
mit der Erläuterung der Abbildungen 
dargestellt werden sollen. 

In Abbildung 1 werden die Zahlen 
von weiblichen Betroffenen verschie-
dener vollendeter und versuchter De-
likte dargestellt. Mit Ausnahme von 
Nachstellung bzw. Stalking, welche im 
Jahr 2008, ein Jahr nach seiner Einfüh-
rung, die höchsten Werte aufweist, ist 
bei den anderen Delikten im Jahr 2024 
ein (zumindest annähernder) Höchst-
stand zu erkennen.

Der Paragraph zur Nachstellung 
(Stalking) wurde in Deutschland im 
Jahr 2007 eingeführt. Der erhebliche 
Anstieg im Jahr 2008 auf 25.000 weib-
liche Opfer ist dabei vorsichtig zu in-
terpretieren, da eine Begründung mit 
der Erfassungspraxis nicht unwahr-
scheinlich ist. Bis zum Jahr 2017 ist ein 
leichter Rückgang zu beobachten. In 
diesem Jahr erfolgte einer Änderung 
des Paragraphen, der nun zur Beein-
trächtigung der Lebensführung ge-
eignete Handlungen und nicht mehr 
nur die tatsächliche Beeinträchtigung 
unter Strafe stellt, womit der Anstieg 
der Zahlen weiblicher Betroffener zu 
erklären sein dürfte. Mit der Reform 
von 2021 wurde insbesondere Cybers-
talking umfassender abgedeckt, der 

schwere Fall ausgeweitet und zudem 
Nachstellung nicht mehr als Antrags-
delikt4 deklariert. Im Jahr 2024 ver-
zeichnete die PKS 21.382 weibliche Op-
fer von Stalkinghandlungen.

Die Anzahl der weiblichen Betroffe-
nen von Nötigung, stieg relativ kon-
stant von 13.268 (2000) auf 30.515 
(2024). Auch hier wurden einige ge-
setzliche Änderungen vorgenommen. 
So wurde 2005 die Zwangsheirat im 
§  240  StGB unter Strafe gestellt5, 
was im Jahr 2011 zugunsten des neu-
en Zwangsheirat-Paragraphen §  237 
StGB rückgängig gemacht wurde6. 
Die Nötigung zur sexuellen Handlung 
wurde 2016 außerdem im § 177 StGB 
aufgenommen und entsprechend im 
§ 240 StGB gestrichen, was durch ei-
nen geringen Abfall der Zahlen erkenn-
bar ist7. Ungeachtet der Reduzierun-
gen zeigt sich ein klarer Anstieg. 

Die Anzahl der weiblichen Opfer von 
gefährlicher und schwerer Körperver-
letzung stieg seit dem Jahr 2000 von 
31.986 auf 53.672 Opfer, ohne dass Ge-
setzesänderungen erfolgten. 

Der deutlichste Anstieg von weib-
lichen Opferzahlen ist bei der Bedro-
hung nach §  241  StGB zu erkennen. 
Während sich die Zahlen zwischen den 
Jahren 2006 und 2020 auf relativ kon-
stantem Niveau bewegen, ist ab 2021 
ein sprunghafter Anstieg zu beobach-
ten (2021: 54.723; 2024: 98.422). Hinter-
grund ist eine Gesetzesverschärfung, 
die auf die „zunehmende Verrohung 

der Kommunikation“ im Internet re-
agierte (Bundesregierung, 2020). Ne-
ben einer Strafrahmenerhöhung und 
der Ergänzung um einen Qualifikations-
tatbestand8 wurde die Bedrohung mit 
einem Verbrechen um rechtswidrige 
Taten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung, die körperliche Unversehrtheit, 
die persönliche Freiheit oder gegen 
eine Sache von bedeutendem Wert er-
weitert9. 

Wie zuvor die Delikte ohne sexuellen 
Bezug zeigen auch die in Abbildung 2 
dargestellten Sexualdelikte einen An-
stieg der weiblichen Opferzahlen im 
Längsschnitt. § 177 StGB wurde 2016 
umfassend reformiert, was 2017 zu-
nächst zu einem Peak führte (mutmaß-
lich bedingt durch die polizeiliche Erfas-
sungspraxis). Im Anschluss wurde ein 
Anstieg von 8.851 weiblichen Opfern 
im Jahr 2018 auf 12.641 im Jahr 2024 
erfasst. Der Tatbestand der sexuellen 
Belästigung ist in § 184i StGB geregelt 
und wurde im Gesetz zur Verbesserung 
des Schutzes der sexuellen Selbstbe-
stimmung, in dem auch der § 177 StGB 
reformiert wurde, neu geschaffen10. 
Während 2018 insgesamt 13.648 weib-
liche Opfer in der PKS erfasst wurden, 
nahm die Anzahl der Betroffenen deut-
lich zu, bis im Jahr 2024 19.479 weibliche 
Betroffene registriert wurden. Ein An-
stieg zeigt sich auch bei den weiblichen 
Opferzahlen nach § 184k StGB, die das 
„Upskirting“ unter Strafe stellen. Der 
2023 eingeführte Straftatbestand hat 
vergleichsweise geringe Fallzahlen, die 
im Jahr 2024 bei 1.131 liegen.

Diese Entwicklungen im Hellfeld be-
deuten nicht zwingend, dass ein tat-
sächlicher Anstieg an Fällen stattge-
funden hat. Vielmehr beeinflussen 
öffentliche Sensibilisierungen gegen-
über des Phänomenbereichs Gewalt 
gegen Frauen und Gesetzesänderun-
gen das Anzeigeverhalten sowie die 
Praxis der Strafverfolgungsbehörden. 

Die Zahlen der Tötungsdelikte (Abb. 
3) stützen die Vermutung, dass neben 
Gesetzeserweiterungen auch ein ver-
ändertes gesellschaftliches Klima und 
damit die höhere Anzeigebereitschaft 
die steigenden Opferzahlen von Frau-
en im Hellfeld erklären. Da Tötungsde-
likte aufgrund des Taterfolgs, also des 

4	  Ein Antragsdelikt ist eine Straftat, die nur auf ausdrücklichen Strafantrag der verletzten Person von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt wird.
5	  Siebenunddreißigstes Strafrechtsänderungsgesetz - §§ 180b, 181 StGB - (37. StrÄndG), Bgbl. Teil I 2005 Nr. 10 vom 18.2.2005 S. 239.
6	  Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschrif-

ten, Bgbl. Teil I 2011 Nr. 33 vom 30.06.2011 S. 1266.
7	  Fünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, Bgbl. Teil I 2016 Nr. 52 vom 9.11.2016 S. 2460.
8	  Ein Qualifikationstatbestand ist eine schwerwiegendere Form eines Grunddelikts, bei der bestimmte erschwerende Merkmale zu einer höheren Strafandrohung führen.
9	  Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, Bgbl. Jg. 2021 Teil I Nr. 13, 01.04.2021, S. 441.
10	  S. Fußnote 7. 

Abbildung 2: Weibliche Opfer von versuchter und vollendeter Vergewaltigung, sexueller Nötigung, sexuellem Über-
griff im besonders schweren Fall (§§ 177 Abs. 2, 3 und 4 a.F., 177 n.F., 178 StGB), sexueller Belästigung (§ 184i StGB) 
und Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen (§ 184k StGB) Quelle: BKA, 2025.
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Todes einer Person, ein geringeres Dun-
kelfeld aufweisen, zeigt sich in den Jah-
ren 2000 bis 2024 kein Anstieg bei den 
Opferzahlen im Hellfeld. Stattdessen ist 
die Zahl der versuchten und vollende-
ten Totschläge und Tötungen auf Ver-
langen (§§ 212, 213, 216 StGB) von ei-
nem Höchststand von 669 Opfern im 
Jahr 2001 auf 472 im Jahr 2024 gesun-
ken. Morde an Frauen11 hatten im Jahr 
2018 einen Peak von 595 weiblichen Op-
fern und liegen mit 365 im Jahr 2024 bei 
einer vergleichsweise geringen Zahl wie 
bereits in der Mitte der 2010er Jahre. 

Fazit

Gewalt gegen Frauen zeigt sich nicht 
nur in extremen Ausprägungen wie Fe-
miziden, sondern beginnt oft bereits in 
scheinbar alltäglichen Situationen. Ge-
schlechtsspezifische Gewalt bildet ein 
Kontinuum, das Ausdruck und gleichzei-
tig Werkzeug patriarchaler Machtverhält-
nisse ist. Ob verbale Belästigung, digitale 
Demütigung, Kontrolle in Paarbeziehun-
gen oder tödliche Gewalt: All diese Phäno-
mene wurzeln im strukturellen Ungleich-
gewicht der Geschlechter. Gewalt gegen 
Frauen ist daher kein individuelles, son-
dern ein systemisches Problem.

Einige der Erscheinungsformen, sind 
nach aktueller Rechtslage nicht straf-
rechtlich relevant. Ein Blick auf die Recht-
sprechung umliegender Länder lässt je-
doch erkennen, dass sich dies künftig 
ändern könnte. Die im Hellfeld erfass-
ten Zahlen erreichen Höchstwerte, was 
die Notwendigkeit weiterer Studien un-
terstreicht, um genauere Erkenntnisse 
über das Dunkelfeld zu gewinnen. Dar-
aus ergibt sich ein gesamtgesellschaft-
licher Auftrag, Gewalt gegen Frauen 

entschieden entgegenzutreten, insbe-
sondere, solange das Strafrecht nicht 
alle Formen dieser Gewalt anerkennt. 
Dies ist auch vor dem Hintergrund be-
deutsam, mögliche Gesetzesreformen 
zu beschleunigen und den Schutz von 
Frauen umfassend zu gewährleisten.

Fredericke Leuschner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden e.V. (KrimZ).

Dr. rer. pol. Barbara Horten ist wissenschaftliche Mitar-
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an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und am In-
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Abbildung 3: Weibliche Opfer von versuchtem und vollendetem Mord (§ 211 StGB), Totschlag und Tötung auf 
Verlangen (§§ 212, 213, 216 StGB); Quelle: BKA, 2025.

11	  Hier wurde, wie bei den anderen Delikten auch keine Einschränkung vorgenommen und somit keine Femiziddefinition zugrunde gelegt.


